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M p t o r i f d j e s  ü r i j a n  f ü r  a d e  W l i K k l i o n e l l .  

Heint an jedem Freitag. Abonnementspreis: für das  I n l a n d  jährlich 2 fl., halbjährlich 1 fl., vierteljährlich 5 0  kr. mit Postverfendung und Zustellung in's HauS; für 
Ausland mit Postversendung jährlich 2 fl. SO kr., halbjährlich 1 fl. 2 5  kr.; für die Schweiz jährlich 6 Fr . ,  halbjährlich 8 F r . ,  vierteljährlich 1 Fr. 50 Rp. franko in's Haus. M a n  

Erscheint 
das  Ausl, .. . . . . 
abonnirt im Jnlande bei den betreffenden Briefboten, sür's Ausländ bei den nächstgelegenen Postämtern oder bei der Redaktion des „Volksblattes", für die Schweiz bei der Buchdruckerei 
I .  Kuhn in Buchs (Kt. S t .  Gallen). — Briefe und Gelder werden franko erwartet. — EinrückunAsgebühr für Inserate im Publikationstheile für die dreispaltige Zeile oder 

deren Raum 4 kr. oder 10 Rp. — Korrespondenzen, Inserate und Gelder find an die Redaktion einzusenden und zwar spätestens bis jeden Mittwoch Mittag. 

Vaduz, Donnerstag M t .  den 1. Zannar 1885 .  

Glückliches, segensreiches neues Jahr 
wünschen wir allen Freunden und Lesern unseres Blattes und laden zugleich nochmals zu recht/ 

zahlreichem Abonnement ein. 

Vaterland. 
Vaduz, 30. Dez. (Eingesendet.) M i t  Bezug auf 

die Einsendung in Nr .  4 9  dieses Blattes betref-
send das Begräbniß des verstorbenen Anton Risch 
in Vaduz hat der gleiche Einsender nachträglich 
zu erwähnen, daß jene Einsendung n u r  a l s  
N o t h w e h r  gegen die Angriffe des Artikels im 
„Werdenberger" und in der „Feldkircher Zeitung" 
erschienen ist. E s  ist zur Aufklärung nachzutra-
gen, daß dieser letztere Artikel den Angriff auf 
Bischof und Ortspfarrer in höhnender Weise mit 
den Worten schloß: „Herr, verzeihe ihnen, denn 
sie wissen nicht, was sie thun"; es ist ferner nach-
zutragen, daß die bezüglichen Nummern des „Wer-
denberger" in mehreren Exemplaren im Jnlande 
kolportirt wurden, um in ihrem Sinne Stimmung 
zu machen. 

Daß auf diese Angriffe hin eine Erwiderung 
in diesem Blatte erschienen ist, kann doch nicht 
a ls  muthwillige Streitsucht bezeichnet werden. Ein 
katholisches Blatt in einem durchaus katholischen 
Lande hat in einem derartigen Angriffsfalle nicht 
nu r  das Recht, sondern soll auch den Muth  haben, 
die beleidigte kirchliche Behörde in Schutz zu neh-
men. Die Einsendung in Nr. 4 9  dieses Blattes 
hatte deshalb einzig und allein' den Zweck, den 
ersten Angriff zurückzuweisen und das Vorgehen 
unserer Kirchenbehörde durch Beweise als korrekt 
und pflichtgemäß zu verteidigen. Eine Beleidi
gung der Person des Verstorbenen oder dessen 
Familie lag sicherlich nicht in der Absicht des 
Einsenders, um so weniger, als der LeMre sich 
keines persönlichen Grolles weder gegen den Ber-
storbenen noch gegen dessen Angehörige bewußt ist. 
Die Einsendung dieses Blattes galt nicht der Pe r -
son des Verstorbenen oder der Familie desselben, 
sondern dem h e r a u s f o r d e r n d e n  A n g r i f f e  
im „Werdenberger" und der „Feldkircher Zeitung". 

Vaduz, den 31. Dezember. M i t  dem 1. Jänner  
1885 tritt die neue schweizerische Verordnung be-
treffend die Statistik des Waarenverkehrs der Schweiz 
mit dem Auslande in Kraft. M i t  Rücksicht auf 
den vielfachen Verkehr unseres Landes mit der 
Schweiz erscheint es uns angezeigt, die Hauptfach-
lichsten Artikel dieser Verordnung auch in unserem 
Blatte zu veröffentlichen. 

Art. 1. Sämmtliche Waaren, welche über die 
Grenzen der schweiz. Eidgenossenschast ein-, aus-
oder durchgeführt werden, sind den mit dem Zoll-
bezug beauftragten, oder allfällig anderweitigen, 
diesfalls vom Zolldepartement zu bezeichnenden 
Stellen, nach Maßgabe der nachstehenden Bor-
schriften zu deklariren. 

Art. 2. Die Deklarationen haben folgende An-
gaben zu enthalten: a. Gattung der Maare; d .  
Menge (Gewicht oder Stückzahl); c. Verpackungs
ar t ;  Ä. Zeichen, Nummern, Anzahl der Colli; 
e. Herkunfts- und Bestimmungsland; f. Werth: 
bei der Einfuhr für die nach dem Werth verzoll-
baren, sowie für diejenigen Waaren, deren statistische 
Anschreibung nach dem Wexthe speziell vorgeschrie-
ben ist; bei der Ausfuhr für alle Waaren; g.  E r 
klärung, ob die Waare zur Ein-, Aus- oder Durch-
fuhr, zur Einlagerung oder zur Freipaßabfertigung 

bestimmt sei; h .  Unterschrift des Deklaranten; 
i. Datum ihrer Ausstellung. 

Art. 3. Die Angabe der Gattung der Waare 
geschieht: a. mittelst der tarifmäßigen Benennung 
der zollpflichtigen Waaren und der Bezeichnung 
der betreffenden Nummer des Einfuhrtarifes; b .  
mittelst Angabe der Nummer des der Statistik zu 
Grunde liegenden Waarenverzeichnisses. 

Art. 4. Die Mengenangabe hat, außer dem für 
hie Verzollung maßgebenden Bruttogewichte, auch 
das Nettogewicht der Waaren in Kilogrammen zu 
liefern. 

Die Angabe der Stückzahl ist erforderlich für 
die per Stück verzollbaren Gegenstände und für 
solche, deren Deklaration per Stück im statistischen 
Warenverzeichnisse speziell vorgeschrieben ist. 

Art. 5. Als Land der Herkunft ist dasjenige 
Land anzusehen, aus welchem die gekaufte Waare 
zur Versendung gelangt; als Land der Bestimmung 
dasjenige, in welches die Waare verkauft wird. 

Art. 6. Der Werth der ausgehenden Waaren 
ist vom "Versender jeweileü m de». Weise zu becech-
nen, daß zum Marktpreise am Versendungsorte die 
Transportkosten bis zur Landesgrenze geschlagen 
werden. Die Werthe sowohl der aus- als auch 
der eingehenden Waaren werden alljährlich dllrch 
eine besondere, vom Zolldepartement zu ernennende 
Schätzungskommission geprüft, bezw. festgestellt. 

Art-. 7. Bei Zusammenpackung verschiedener 
Waarengattungen sollen die oben erwähnten An-
gaben für jede Waareugattung besonders gegeben 
werden. 

Art. 8. F ü r  die nachstehend verzeichneten Gegen-
stände und Verkehrsarten wird das Zolldeparte-
ment ermächtigt, besondere erleichternde Bestimmun-
gen hinsichtlich der Deklaration zu treffen: 
a. Gegenstände, welche von einer Person eingebracht 

werden, die höchstens 1 Kg. Waaren mit sich 
führt, sofern der Zoll von der Gesammtheit 
dieser Waaren den Betrag von 5 Rappen nicht 
übersteigt; ' 

b. Waaren bei der Einfuhr und bei der Ausfuhr, 
deren Werth F r .  10 und deren Gewicht 5 0 0  G r .  
nicht erreicht; 

c. Uebersiedlungseffekten; 
d. Heiraths- und Erbschaftsgut; 
e. Effekten und Verzehrungsgegenstände von Rei-

senden; 
f. Wagen und Schiffe, die nur  zum Transport  

von Personen oder Waaren über die Grenze 
dienen; 

g. der kleine Marktverkehr; 
h .  der Grenzverkehr; 
i. unverkauft zurückkehrende Waaren schweizerischer 

Herkunft; 
k. Kunstsachen für öffentliche Zwecke, sowie Natu-

ralien und gewerblich-technische Gegenstände für  
öffentliche Sammlungen; 

1. Musterkarten und Muster in Abschnitten oder 
Proben, die nur  zum Gebrauche als solche ge-
eignet sind; 

w.leere Fässer, Säcke u.dgl., nach Art. 119 der Voll-
ziehungsverordnung zum Zollgesetz; 

n. Armenfuhren mit deren Gepäck; 
o. die Ein- und Durchfuhr im Postverkehr. . 

Art. 9. Die Deklaration erfolgt schriftlich durch 

den Waarenführer nach einem vom Zolldeparte-
ment aufzustellenden Formular. 

Die Deklarationsformulare mit Instruktion zum 
Ausfüllen derselben sind bei den Zollstellen gegen 
Vergütung des Kostenpreises zu beziehen. 

Art. 10. Die öffentlichen Transportanstalten und 
diejenigen Personen, welche Güter gewerbsmäßig 
zur Spedition übernehmen, dürfen nach dem Aus-
laude gerichtete Sendungen nur dann befördern, 
wenn ihnen die vorgeschriebenen Angaben für die 
Ausfuhrdeklaration eingehändigt- worden sind. 

Art. 11. F ü r  die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der Angaben der Deklarationen ist gegenüber der 
Zollverwaltung der Deklarant verantwortlich (Art. 
50  u. ff. des Zollgesetzes); ihm bleibt jedoch der 
Regreß gegen den Aussteller der Begleitpapiere 
vorbehalten, sofern letztere Anlaß zu unrichtiger 
Deklaration gegeben haben. 

Art. 12. Die Zollstellen sind zu einer Revision 
der Waaren befugt. (Art. 32 der Vollziehungs-
Verordnung zum Zollgesetz.) S i e  prüfen die Dekla
rationen -und mächen nach erfolgter Abfertigung 
die erforderlichen Eintragungen in die zur Auf-
nähme der statistischen Angaben bestimmten An-
schreibeblätter, welche je halbmonatlich von der zu-
ständigen Hauptzollstätte dem Oberzollrevisorat 
direkt zuzusenden sind. 

Art. 13. F ü r  die Kontrolirung der die schwei-
zerische Zollgrenze überschreitenden Waaren ist die 
im Art. 4 des Bündesgesetzes betreffend einen 
neuen schweizerischen Zolltarif vorgeschriebene statt-
stische Gebühr zu entrichten, wie folgt: 
1 Rappen per q. für die nach dem Gewichte, 
1 „ „ F r .  50 Werth für die nach dem Werthe, 
1 „ „ Stück für die nach der Stückzahl zu 
deklarirenden Waaren. 

Diese Gebühr soll für je eine Abfertigung, bezw. 
Sendung, nicht weniger als 5 Rappen betragen. 

F ü r  die Entrichtung der statistischen Gebühr 
haftet jeweilen der Waarenführer. 

Von der Bezahlung derselben sind ausgenommen: 
a. Waaren, für welche ein Zoll entrichtet wird; 
b. Waaren, welche im Grenzverkehr oder im klei-

nen Marktverkehr ein- oder ausgehen (siehe oben 
Art. 8, litt ,  a, b, e, f, g, h ,  1 und n) ;  

c. Postsendungen; 
d. die durch Verkehrsverbindungen bedingten Durch-

fuhren auf kurzen Strecken, z. B .  über Enclaven ic. 
Art. 14. Die Entrichtung der statistischen Ge-

bühr geschieht durch Aufkleben von Postwerthzeichen 
im erforderlichen Betrage auf der Deklaration. 

Die infolge dessen in die Postkasse fallenden Be-
träge sind in der Jahresrechnung jeweilen den Ein-
nahmen der Zollverwaltung gut zu schreiben. 

Art. 15. Der Berkehr mit Waaren, die der 
statistischen Gebühr unterworfen sind, fällt im 
Uebrigen unter die nämlichen Bestimmungen, wie 
sie in der Bollziehungsverordnung zum Zollgesetz 
bezüglich der Einhaltung der Zollstraßen und Zoll-
stunden, sowie hinsichtlich der Deklarattonsfrist fü r  
den Verkehr mit zollpflichtigen Waaren vorge
schrieben sind. 

Vaduz. R i c h t i g s t e l l u n g .  Der Artikel i n  
Nr .  4 9  des Liechtensteiner- Volksblattes über den 
Vaduzer-Dammbau-Mord wird hiemit dahin rich-
tig gestellt, daß jene schon an der Spitze der Ge-
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